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ZUR ABZIEHBARKEIT VON AUFWENDUNGEN FÜR 
EINEN PARKPLATZ IM RAHMEN EINER DOPPELTEN 
HAUSHALTSFÜHRUNG 

Nach Auffassung des Finanzgerichts sind die Kosten für 
einen separat angemieteten Parkplatz nicht von den Ab-
zugsbegrenzungen des § 9 (1) Nr. 5 S. 4 EStG betroffen.
Ob das FA Revision eingelegt hat, ist zur Zeit noch nicht 
bekannt.

Zusatzhinweis: Zur Frage der Behandlung der Zweit-
wohnungsteuer ist unter dem AZ BFH VI R 30/21 eine 
Revision beim BFH anhängig.

KEINE FAHRTENBUCHMETHODE BEI GESCHÄTZTEN 
TREIBSTOFFKOSTEN FÜR EIN DURCH DEN ARBEITGE-
BER ÜBERLASSENEN PKW 

Eine Schätzung von belegmäßig nicht nachgewiesenen 
Aufwendungen – hier: rechnerisch ermittelte Treibstoff-
kosten – schließt die Anwendung der Fahrtenbuchme-
thode für die Bemessung des geldwerten Vorteils aus 
der Überlassung eines betrieblichen Kfz aus.

Der Nutzungswert ist aus diesem Grunde pauschal zu 
ermitteln.

ES BESTEHT EIN GENERELLES WERBUNGSKOSTEN-
ABZUGSVERBOT FÜR DIENSTWAGEN – AUCH BEI ZU-
ZAHLUNGEN DURCH DEN ARBEITNEHMER 

Das Abzugsverbot des § 9 (1) Satz 3 Nr. 5 S. 8 EStG gilt 
auch bei Zuzahlungen des Arbeitnehmers für das Kfz 
(hier: Familienheimfahrten bei DHF).

Die Vorschrift ordnet den Ausschluss des Werbungskos-
tenabzugs pauschal für jedwede Überlassung eines Kfz 
im Rahmen einer Einkunftsart an.
Unabhängig davon mindern die Zuzahlungen des Ar-
beitnehmers an den Arbeitgeber den Nutzungsvorteil 
aus der Kfz-Überlassung beim Arbeitnehmer.

DIE ERSTATTUNG VON PARKGEBÜHREN DURCH DEN 
ARBEITGEBER AN DEN ARBEITNEHMER FÜHRT ZUR 
ANNAHME VON ARBEITSLOHN 

Der Werbungskostenabzug ist durch die Entfernungs-
pauschale abgegolten.

Die Erstattung von Parkgebühren durch den Arbeitge-
ber an den Arbeitnehmer führt zu einer objektiven Be-
reicherung des Arbeitnehmers.

Da das Urteil des Finanzgerichts Niedersachsen rkr. ist, 
sollte es im Rahmen des Lohnsteuerabzugs beachtet 
werden.

UMZUGSKOSTEN UND MOBILE WORKING 

Beruflich veranlasste Umzugskosten können als Wer-
bungskosten abgezogen werden. Das FG Hamburg hat 
sich nunmehr mit der Frage auseinandergesetzt, ob 
ein Umzug in eine nahegelegene neue Wohnung (im 
Entscheidungsfall rd. 1,6 Kilometer von der bisherigen 
Wohnung entfernt) zum Werbungskostenabzug führen 
kann. Das FG Hamburg bejahte dies, weil der Umzug im 
Entscheidungsfall zu einer wesentlichen Erleichterung 
der Arbeitsbedingungen führte.

Eine solche Erleichterung könne für das (Corona-)Streit-
jahr 2020 anzunehmen sein, wenn ein Umzug erfolgt, 
um für jeden Ehegatten in der neuen Wohnung ein Ar-
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beitszimmer einzurichten, damit diese im Homeoffice 
wieder ungestört ihrer jeweiligen Tätigkeit nachgehen 
können.

Abzuwarten bleibt, wie sich der BFH in dem anhängigen 
Revisionsverfahren äußern wird. Vergleichbare Sachver-
halte sollten bis zu einer abschließenden Entscheidung 
offengehalten werden.

WAS BEDEUTET DER BEGRIFF „WEITRÄUMIGES TÄ-
TIGKEITSGEBIET“? 

Hat ein Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte und 
hat er nach den dienst- oder arbeitsrechtlichen Festle-
gungen sowie den diese ausfüllenden Absprachen und 
Weisungen zur Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit 
dauerhaft denselben Ort oder dasselbe weiträumige 
Tätigkeitsgebiet typischerweise arbeitstäglich aufzusu-
chen, sind Fahrtkosten nur nach den Grundsätzen der 
Entfernungspauschale abziehbar. 

Bei Fahrten zu einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet gilt 
dies für die Fahrten von der Wohnung zum nächstgele-
genen Zugang des weiträumigen Tätigkeitsgebiets.

Aber was ist ein weiträumiges Tätigkeitsgebiet? 

Nach der Entscheidung des BFH vom 15.02.2023 (VI R 
4/21) liegt ein Tätigwerden in einem weiträumigen Tä-
tigkeitsgebiet nur dann vor, wenn der Arbeitnehmer die 
vertraglich vereinbarte Arbeitsleistung auf einer festge-
legten Fläche und dort nicht innerhalb einer ortsfesten 

betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers, eines ver-
bundenen Unternehmens oder bei einem vom Arbeit-
geber bestimmten Dritten auszuüben hat.

Die Entscheidung ist über den entschiedenen Einzelfall 
hinaus (dort ging es um einen Hafenarbeiter) auch z. B. 
für Werkstattmonteure oder Pflegekräfte bedeutsam. 

Da diese auch „im Haus“ tätig werden, können sie trotz 
Einsatz in einem bestimmten Gebiet kein weiträumiges 
Tätigkeitsgebiet dort unterhalten.

NEUES ZUR FÜNFTELUNGSREGELUNG

Außerordentliche und nach der sog. Fünftelungsrege-
lung zu besteuernde Einkünfte liegen grundsätzlich nur 
dann vor, wenn die zu begünstigenden Einkünfte in ei-
nem Veranlagungszeitraum zu erfassen sind und durch 
die Zusammenballung von Einkünften erhöhte steuerli-
che Belastungen entstehen.

Die Entlohnung für eine mehrjährige Tätigkeit ist regel-
mäßig nicht tarifbegünstigt, wenn die Auszahlung in drei 
Veranlagungszeiträumen erfolgt. 

Dies gilt unabhängig davon, ob die Zahlung ursprüng-
lich in einer Summe vereinbart war und die Auszahlung 
in drei Veranlagungszeiträumen auf Gründen beruht, 
die der Gestaltungsfreiheit des Steuerpflichtigen entzo-
gen sind.
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Die Klägerin war im Entscheidungsfall Mitgesellschafte-
rin einer GmbH. Statt Altersrente war eine Umwandlung 
in ein Alterskapital von 543.000 EUR möglich. 

Die Auszahlung des Alterskapitals verteilte sich auf die 
Veranlagungsjahre 2017 (473.000 EUR), 2018 (55.000 
EUR) und 2019 (15.000 EUR).

Der BFH verwehrte die Anwendung der sog. Fünfte-
lungsregelung und stützte sich dabei im Wesentlichen 
auf folgende Argumente:

     Die ratierliche Auszahlung des „Alterskapitals“ löse Ar-
beitslohn aus. Es liege eine Vergütung für eine mehr-
jährige Tätigkeit vor.

     Auch die Vergütung für eine mehrjährige Tätigkeit 
müsse „außerordentlich“ sein, d. h. zusammenge-
ballt zufließen.

     Eine zusammengeballte Arbeitslohnzahlung liege 
im Streitfall nicht vor, weil sie sich über drei Jahre 
erstreckt habe und die in späteren Jahren gezahlten 
Teilzahlungen im Verhältnis zur Hauptzahlung nicht 
nur geringfügig gewesen seien.

Von einer geringfügigen Nebenleistung geht der BFH 
dann nicht mehr aus, wenn sie mehr als 10 % der Haupt-
leistung beträgt. 

Diese Rechtsauslegung hat der BFH mit seiner Entschei-
dung in der Rs. VI R 19/21 bestätigt und eine konkrete 
Berechnung aufgezeigt.

Beispiel:
Der Arbeitgeber hat einen Einmalbetrag von 543.000 
EUR statt einer Altersrente auszuzahlen. 

Der Arbeitgeber zahlt hiervon vereinbarungsgemäß im 
VZ 2023 einen Betrag von 473.000 EUR, im VZ 2024 von 
55.000 EUR und im VZ 2025 von 15.000 EUR aus.

VZ 2023: 
473.000 EUR x 10 % = 47.300 EUR

Zahlungen im VZ 2024 und 2025: 
(55.000 EUR + 15.000 EUR =) 70.000 EUR

Ob eine geringfügige Nebenleistung vorliegt, wird auf 
Basis der Auszahlung der Hauptleistung (hier. 473.000 
EUR) und nicht auf Basis der insgesamt zu erbringenden 
Leistung (hier: 543.000 EUR) ermittelt.
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FÄLLIGKEITSTERMINE FÜR STEUERN UND BEITRÄGE ZUR 
SOZIALVERSICHERUNG VON JULI BIS SEPTEMBER 2023

STEUERTERMINE IM JULI 2023 

STEUERTERMINE IM AUGUST 2023 

STEUERTERMINE IM SEPTEMBER 2023 

 

DIE FÄLLIGKEITEN DER SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE ERGEBEN SICH AUS DER NACHFOLGENDEN TABELLE: 

10.08.2023 Umsatzsteuer 06.2023 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 07.2023 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 07.2023

15.08.2023 Gewerbesteuer lll.2023

Grundsteuer lll.2023

11.09.2023 Umsatzsteuer 07.2023 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 08.2023 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 08.2023

ESt-VZ lll.2023

Eingang Beitragsnachweis Zahlungseingang

25.07.2023 27.07.2023

25.08.2023 29.08.2023

25.09.2023 27.09.2023

10.07.2023 Umsatzsteuer 05.2023 Mit Dauerfristverlängerung

Umsatzsteuer 06.2023 Ohne Dauerfristverlängerung

Lohnsteuer 06.2023

Lohnsteuer l l.2023

Haftungsausschluss | Die in diesem Rundschreiben stehenden Texte sind nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexität und der ständige Wandel der Rechtsmaterie machen es jedoch 
notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen.

Bei Scheckeinzahlung muss der Scheck dem Finanzamt spätestens 3 Tage vor dem Fälligkeitstermin vorliegen. 


